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Überprüfung staatlicher Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit  
gem. Art. 22 Abs. 3 BaySchFG 
Erhebung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Situa-
tion an den öffentlichen Schulen 
 
Anlage:  Fragebogen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die staatlichen Zuweisungen an die kommunalen Schulaufwandsträger zu 

den Kosten der Lernmittelfreiheit sind gem. Art. 22 Abs. 3 BaySchFG im 

Abstand von drei Jahren zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Diese Überprüfung steht heuer erstmals an. Sie soll - wie schon die Erhe-

bung zum Büchergeld im Jahr 2007 - bei allen öffentlichen Schulen EDV-

basiert mit einem Fragebogen erfolgen, der inhaltlich auf dem im Jahre 

2007 verwendeten aufbaut. Ausgenommen sind die öffentlichen Schulen 

für Kranke, die keine staatlichen Zuweisungen für Lernmittel erhalten.  

 

 

 

 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

http://www.realschule.bayern.de/schulleitung/kms/archiv/1164196a.pdf
Erwin Kunz
Linien
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Die Beantwortung erfordert eine Abstimmung der Schulen mit ihrem Schul-

aufwandsträger. Dieser erhält beim Absenden automatisch eine E-Mail zur 

Plausibilisierung. Bitte veranlassen Sie die Dateneingabe direkt über das 

Bayerische Schulportal unter https://portal.schulen.bayern.de. Melden Sie 

sich dort wie gewohnt mit Ihrer 4-stelligen Schulnummer und Ihrem Kenn-

wort an. Das Schulportal ist nur erreichbar von Rechnern, auf denen das 

Zertifikat installiert ist, die also auch Zugang zum OWA-Postfach haben. 

Sie finden sodann die Eingabemaske hinter dem Menüpunkt "Umfragen" 

unter der Bezeichnung "Erhebung zu den Kosten der Lernmittelfreiheit". 

Eine Übermittlung per Schreiben in Papierform, E-Mail oder Fax ist nicht 

möglich. Bei organisatorisch zusammengefassten Schulen bitten wir, die 

abgefragten Daten für jede einzelne Schule (d.h. je Schulnummer) getrennt 

einzugeben. Die Daten können bei Unstimmigkeiten bis Ende des Eingabe-

zeitraums noch geändert werden. 

 

Um Übermittlung der Daten  

 

                                          bis spätestens 10.10. 2011  
 
wird gebeten. 
 

Bereits im Voraus bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Mithilfe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Kufner 

Ministerialdirigent 

 

 

 

 

 

 

 


